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Jahresabschlüsse 1999 der Rheinischen Kliniken

Landschaftsverband Rheinland

Jahresabschlüsse 1999 
der Rheinischen Kliniken

Bek. d. Landschaftsverbandes Rheinland 
vom 16.11. 2001

Die Landschaftsversammlung Rheinland fasste in ihrer Sitzung am 21.12.2000 einstimmig bei ei-
ner Enthaltung ohne Aussprache den Beschluss Nr. LVers 11/33:

"1 
Feststellung der Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss 1999 der Rheinischen Kliniken Bedburg-Hau, Bonn,Düren, Düsseldorf, Es-
sen, Köln, Langenfeld, Mönchengladbach, Viersen und der Orthopädie Viersen wird entspre-
chend den in den Anlagen zur Drucksache Nr. 11/20 beigefügten Bilanzen zum 31.12.1999 und 
der Gewinn- und Verlust-rechnung 1999 festgestellt.

2 
Gewinnverwendung und Verlustbehandlung

2.1 
Zuführung zur freien Rücklage

Der Jahresüberschuss zum 31.12.1999 
der Rheinischen Kliniken
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Bonn i.H.v. DM 37.402,77

wird der freien Rücklage zugeführt.

2.2 
Vortrag des Bilanzgewinns

Der Bilanzgewinn zum 31.12.1999 
der Rheinischen Kliniken 
Düsseldorf 
(davon: Jahresüberschuss DM 57.992,65, 
Entn.a.d.Rückl. DM 26.792,00,

Gewinnvortrag DM 346.911,20) = DM 431.695,85

Köln 
(davon: Jahresfehlbetrag DM 112.610,53, 
Entn.a.d.Rückl. DM 157.129,34, 

Gewinnvortrag DM 523.412,05) = DM 567.930,86

Mönchengladbach

(davon: Jahresüberschuss DM 264.945,89) = DM 546.292,75

sowie der Jahresüberschuss zum 31.12.1999 
der Rheinischen Kliniken

Langenfeld i.H.v. DM 154.680,69

Essen i.H.v. DM 64.863,59

wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.3 
Vortrag des Jahresfehlbetrages

Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.1999

der Rheinischen Kliniken
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Viersen i.H.v. DM 143.937,95

sowie der nicht durch den Gewinnvortrag 
zum 01.01.1999 gedeckte Jahresfehlbetrag 
der Rheinischen Kliniken

Bedburg-Hau i.H.v. DM 1.686.913,00

wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.4 
Verwendung des Gewinnvortrages

Der Gewinnvortrag zum 01.01.1999 
der Rheinischen Kliniken

Bedburg-Hau i.H.v. DM 26.141,74

wird verwendet zur Reduzierung des 
Jahresfehlbetrages per 31.12.1999.

Der verbleibende Rest des Gewinnvortrages zum 01.01.1999 
der Rheinischen Kliniken

Düren i.H.v. DM 67.928,58

wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.5 
Einstellung in die zweckgebundene Rücklage

Der Jahresüberschuss zum 31.12.1999 
der Rheinischen Kliniken

Düren i.H.v. DM 2.756.923,09

sowie der Teilbetrag aus dem

Gewinnvortrag zum 01.01.1999 i.H.v. DM 243.076,91
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insgesamt DM 3.000.000,00

für den Bau einer neuen Turnhalle 
sowie der Bilanzgewinn zum 31.12.1999 
der Rheinischen Klinik für Orthopädie Viersen

(davon: Jahresüberschuss DM 867.716,91 
Entn.a.d.Rücklage DM 113.531,01)

Bilanzgewinn i.H.v. DM 981.247,92

für die Verlagerung der Cafeteria sowie die Errichtung eines Überganges von Gebäude K IV zum 
Hauptgebäude

werden in eine zweckgebundene Rücklage eingestellt."

Bestätigungsvermerk

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Rheinischen Kliniken Bedburg-Hau zum 
31.12.1999 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand Aktien-
gesellschaft (Köln) hat nach dem Ergebnis der Prüfung den folgenden uneingeschränkten Bestä-
tigungsvermerk erteilt:

"Wir haben den Jahresabschluss der Rheinischen Kliniken Bedburg-Hau unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 1999 
geprüft. Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO, § 106 GO NW sowie der Ver-
ordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungs-
pflichtigen Einrichtungen wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich 
daher auch insbesondere auf die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftli-
chen Verhältnisse und die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der 
Fördermittel nach § 25 KHG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der 
KHBV und den ergänzenden Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung, den Lagebericht sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, 
ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
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NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnis-
se über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
dar, soweit die Anforderungen des § 21 der GemKHBVO dies verlangen.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse 
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel 
nach § 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.

Den vorstehenden Bericht haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet."

Köln, den 12. Mai 2000

Düsseldorf, den 13. August 2001

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

-31.7.3-601-

Im Auftrag 
gez. Schönershofen

Siegel 
der Bezirksregierung 

Düsseldorf

gez. Groß 
Reg.-Angestellte

Bestätigungsvermerk

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Rheinische Kliniken Bonn zum 31.12.1999 beauf-
tragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft (Köln) 
hat nach dem Ergebnis der Prüfung den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt:
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"Wir haben den Jahresabschluss der Rheinischen Kliniken Bonn, Bonn unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 1999 
geprüft. Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO, § 106 GO NW sowie der Ver-
ordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungs-
pflichtigen Einrichtungen wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung umfasst inso-
weit zusätzlich die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der sonstigen Teile des Rechnungswesens, 
die wirtschaftlichen Verhältnisse, die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den 
Vorschriften der KHBV und den ergänzenden Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung, den Lagebericht sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzu-
geben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, 
ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnis-
se über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
dar, soweit die Anforderungen des § 21 der GemKHBVO dies verlangen.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse 
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel 
nach § 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.

Den vorstehenden Bericht haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprü-
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fungen erstattet."

Köln, den 30. Juni 2000

Düsseldorf, den 25. Juli 2001

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf

-31.7.3-602-

Im Auftrag 
gez. Schönershofen

Siegel 
der Bezirksregierung 

Düsseldorf

gez. Groß 
Reg.-Angestellte

Bestätigungsvermerk

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Rheinischen Kliniken Düren zum 31.12.1999 be-
auftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft 
(Köln) hat nach dem Ergebnis der Prüfung den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt:

"Wir haben den Jahresabschluss der Rheinischen Kliniken Düren unter Einbeziehung der Buch-
führung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 1999 ge-
prüft. Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO, § 106 GO NW sowie der Verord-
nung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungs-
pflichtigen Einrichtungen wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich 
daher auch insbesondere auf die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftli-
chen Verhältnisse, die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der 
Fördermittel nach § 25 KHG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der 
KHBV und den ergänzenden Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung, den Lagebericht sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
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chender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, 
ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnis-
se über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
dar, soweit die Anforderungen des § 21 GemKHBVO dies verlangen.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse 
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel 
nach § 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.

Den vorstehenden Bericht haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet."

Köln, den 02. Mai 2000

Düsseldorf, den 06. August 2001

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes

bei der Bezirksregierung Düsseldorf

-31.7.3-604-

Im Auftrag 
gez. Schönershofen

Siegel 
der Bezirksregierung 

Düsseldorf

gez. Groß 
Reg.-Angestellte

Bestätigungsvermerk
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Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Rheinischen Kliniken Düsseldorf zum 31.12.1999 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Knabe, Stahlschmidt, Dr. Harzem GmbH (Gum-
mersbach) hat nach dem Ergebnis der Prüfung den folgenden uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt:

"Wir haben den Jahresabschluss der Rheinischen Kliniken Düsseldorf - Kliniken der Heinrich- 
Heine-Universität Düsseldorf - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Krankenhauses für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.1999 geprüft. Durch § 23 GemKHBVO 
bzw. § 34 KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckte sich da-
her auch insbesondere auf die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen 
Verhältnisse, die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Förder-
mittel nach § 25 KHG NRW und die zweckentsprechende Verwendung der über die Investitions-
verträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel des Krankenhauses durch die 
gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen 
in der Verantwortung der Betriebsleitung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung, den Lagebericht sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 23 GemKHBVO und § 34 KHG NRW unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden und das mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, 
ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 23 
GemKHBVO und § 34 KHG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und das Lageberichtes. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dar.
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Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, 
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach 
§ 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der über die Investitionsverträge 
nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen 
(IDW PS 450)."

Gummersbach, 10.10.2000

Düsseldorf, den 24.07.01

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

-31.7.3-605-

Im Auftrag 
gez. Schönershofen

Siegel 
der Bezirksregierung 

Düsseldorf

gez. Groß 
Reg.-Angestellte

Bestätigungsvermerk

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Rheinischen Kliniken Langenfeld zum 31.12.1999 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Knabe, Stahlschmidt, Dr. Harzem GmbH (Gum-
mersbach) hat nach dem Ergebnis der Prüfung den folgenden uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt:

"Wir haben den Jahresabschluss der Rheinischen Kliniken Langenfeld unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht des Krankenhauses für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 
31.12.1999 geprüft. Durch § 23 GemKHBVO bzw. § 34 KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand 
erweitert. Die Prüfung erstreckte sich daher auch insbesondere auf die Ordnungsmäßigkeit des 
Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die zweckentsprechende, sparsame und 
wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW und die zweckentsprechende 
Verwendung der über die Investitionsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investiti-
onsmittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung. Unsere Aufgabe 
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie über den erweiterten 
Prüfungsgegenstand abzugeben.
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Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 23 GemKHBVO und § 34 KHG NRW unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden und das mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, 
ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 23 
GemKHBVO und § 34 KHG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und das Lageberichtes. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, 
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach 
§ 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der über die Investitionsverträge 
nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen 
(IDW PS 450.)"

Gummersbach, 10.10.2000

Düsseldorf, den 24.07.01

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

-31.7.3-608-

Im Auftrag 
gez. Schönershofen
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Siegel 
der Bezirksregierung 

Düsseldorf

gez. Groß 
Reg.-Angestellte

 

Bestätigungsvermerk

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Rheinischen Kliniken Essen zum 31.12.1999 be-
auftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft 
(Köln) hat nach dem Ergebnis der Prüfung den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt:

"Wir haben den Jahresabschluss der Rheinischen Kliniken Essen unter Einbeziehung der Buch-
führung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 1999 ge-
prüft. Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO, § 106 GO NW sowie der Verord-
nung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungs-
pflichtigen Einrichtungen wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich 
daher auch insbesondere auf die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftli-
chen Verhältnisse, die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der 
Fördermittel nach § 25 KI-IG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der 
KHBV und den ergänzenden Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung, den Lagebericht sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, 
ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnis-
se über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
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Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dar, soweit die Anforderungen des § 21 GemKHBVO dies verlangen.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, 
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach 
§ 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.

Den vorstehenden Bericht haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet."

Köln, den 12. Juli 2000

Düsseldorf, den 25. Juli 2001

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

-31.7.3-606-

Im Auftrag 
gez. Schönershofen

Siegel 
der Bezirksregierung 

Düsseldorf

gez. Groß 
Reg.-Angestellte

 

Bestätigungsvermerk

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Rheinischen Kliniken Köln zum 31.12.1999 beauf-
tragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Knabe, Stahlschmidt, Dr. Harzem GmbH (Gummersbach) 
hat nach dem Ergebnis der Prüfung den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt:

"Wir haben den Jahresabschluss der Rheinischen Kliniken Köln unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und den Lagebericht des Krankenhauses für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.1999 
geprüft. Durch § 23 GemKHBVO bzw. § 34 KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. 
Die Prüfung erstreckte sich daher auch insbesondere auf die Ordnungsmäßigkeit des Rech-
nungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die zweckentsprechende, sparsame und wirt-
schaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW und die zweckentsprechende 
Verwendung der über die Investitionsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investiti-
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onsmittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung. Unsere Aufgabe 
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie über den erweiterten 
Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 23 GemKHBVO und § 34 KHG NRW unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden und das mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, 
ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 23 
GemKHBVO und § 34 KHG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, 
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach 
§ 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der über die Investitionsverträge 
nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen 
(IDW PS 450)."

Gummersbach, 12.10.2000

Düsseldorf, den 24.07.01
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Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

-31.7.3-607-

Im Auftrag 
gez. Schönershofen

Siegel 
der Bezirksregierung 

Düsseldorf

gez. Groß 
Reg.-Angestellte

 

Bestätigungsvermerk

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Rheinischen Kliniken Mönchengladbach um 
31.12.1999 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA AG (Düsseldorf) hat nach dem Ergebnis 
der Prüfung den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Wir haben den Jahresabschluss der Rheinischen Kliniken Mönchengladbach nach KHG unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Kliniken für das Geschäftsjahr 1999 ge-
prüft. Durch § 34 KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfaßt da-
her insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhält-
nisse, sowie die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Förder-
mittel nach § 25 KHG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und La-
gebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV 
sowie den ergänzenden Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter der Kliniken. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und 
dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Kliniken sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des internen Kontrollsys-
tems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über-
wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
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wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für un-
sere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kliniken. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutref-
fende Vorstellung von der Lage der Kliniken und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zu-
treffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse 
sowie der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel 
nach § 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben."

Düsseldorf, den 04. Oktober 2000

Düsseldorf, den 25. Juli 2001

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

-31.7.3-610-

Im Auftrag 
gez. Schönershofen

Siegel 
der Bezirksregierung 

Düsseldorf

gez. Groß 
Reg.-Angestellte

 

Bestätigungsvermerk

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Rheinische Kliniken Viersen zum 31.12.1999 be-
auftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wibera AG (Düsseldorf) hat nach dem Ergebnis der 
Prüfung den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Wir haben den Jahresabschluss der Rheinischen Kliniken Viersen nach KHG unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht der Kliniken für das Geschäftsjahr 1999 geprüft. Durch § 
34 KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher insbeson-
dere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die 
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25 
KHG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
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deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie den ergänzen-
den Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
der Kliniken. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht 
sowie über den Prüfungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Ver-
stöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderun-
gen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHB NRW ergeben, er-
füllt wurden. Bei der Festlegung des Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Kliniken sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschränkungen 
der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kliniken. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutref-
fende Vorstellung von der Lage der Kliniken und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zu-
treffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse 
sowie der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel 
nach § 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben."

Zusatz: Die Eigenkapitalausstattung ist gering. Trotz erheblicher Verbesserung ist die Ertragsla-
ge noch unbefriedigend.

Düsseldorf, den 08. Oktober 2001

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

-31.7.3-611-

Im Auftrag 
gez. Schönershofen
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Siegel 
der Bezirksregierung 

Düsseldorf

gez. Groß 
Reg.-Angestellte

 

Bestätigungsvermerk

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Rheinischen Klinik für Orthopädie Viersen zum 
31.12.1999 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wibera AG (Düsseldorf) hat nach dem Ergebnis der 
Prüfung den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: "Wir haben den Jahres-
abschluss der Rheinischen Klinik für Orthopädie Viersen nach KHG unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht der Klinik für das Geschäftsjahr 1999 geprüft. Durch § 34 KHG 
NRW wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfaßt daher insbesondere die 
Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse, sowie die zweck-
entsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG 
NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie den ergänzen-
den Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht 
sowie über den Prüfungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und 
dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für un-
sere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
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Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse 
sowie der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel 
nach § 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben."

Düsseldorf, den 05. August 2000

Düsseldorf, den 25. Juli 2001

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes

bei der Bezirksregierung Düsseldorf

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

-31.7.3-612-

Im Auftrag 
gez. Schönershofen

Siegel 
der Bezirksregierung 

Düsseldorf

gez. Groß 
Reg.-Angestellte

 

Die Jahresabschlüsse sowie die Lageberichte können an sieben Tagen, gerechnet vom Tag der 
Veröffentlichung, während der Dienststunden, von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, beim Landschaftsver-
band Rheinland, Horion-Haus (Dienstgebäude Hermann-Pünder-Straße 1), Zimmer 6031, einge-
sehen werden.

Köln, 16.11.2001

Der Direktor des 
Landschaftsverbandes Rheinland

M o l s b e r g e r
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